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       AMTLICHE BEKANNTMACHUNGEN 
 
 
30 WAHL ZUM DEUTSCHEN BUNDESTAG AM 23. FEBRUAR 2025 

 
Wahlbekanntmachung 
 
1. Am 23. Februar 2025 findet die Wahl zum 21. Deutschen Bundestag statt. 

Die Wahl dauert von 8:00 bis 18:00 Uhr. 
 

2. Die Stadt Schlüchtern ist in folgende 15 allgemeine Wahlbezirke eingeteilt: 
 
Wahl- 
bezirks-
Nr. 

Abgrenzung der Wahlbezirke Lage des Wahlraumes 

1 Schlüchtern-Innenstadt 1 Stadtschule, Lotichiusstr. 29 
(Pavillon), Klassenraum RECHTS 

2 Schlüchtern-Innenstadt 2 Katholisches Pfarrheim, Grimmstr. 1 
3 Schlüchtern-Innenstadt 3 Stadtschule, Lotichiusstr. 29 

(Pavillon), Klassenraum LINKS 
 - Abgrenzung der Wahlbezirke 1 - 3 siehe Anlage - 
4 Schlüchtern-Ahlersbach Dorfgemeinschaftshaus 
5 Schlüchtern-Breitenbach Dorfgemeinschaftshaus 
6 Schlüchtern-Elm Grundschule 
7 Schlüchtern-Gundhelm Dorfgemeinschaftshaus 
8 Schlüchtern-Herolz Kindergarten, Am Sportplatz 3 
9 Schlüchtern-Hohenzell Dorfgemeinschaftshaus 
10 Schlüchtern-Hutten Dorfgemeinschaftshaus 
11 Schlüchtern-Klosterhöfe Dorfgemeinschaftshaus Gomfritz 
12 Schlüchtern-Kressenbach Dorfgemeinschaftshaus 
13 Schlüchtern-Niederzell Feuerwehrgerätehaus 
14 Schlüchtern-Vollmerz Feuerwehrgerätehaus 
15 Schlüchtern-Wallroth Feuerwehrgerätehaus 

 

In dem folgenden Wahlbezirk wird die Wahl nach Altersgruppen und Geschlecht 
durchgeführt (repräsentative Wahlstatistik); das Wahlgeheimnis wird auch hier 
unbedingt gewahrt: 
 
Wahl- 
bezirks-
Nr. 

Bezeichnung des Wahlbezirks Lage des Wahlraumes 

15 Schlüchtern-Wallroth Feuerwehrgerätehaus 
 
In den Wahlbenachrichtigungen, die den Wahlberechtigten in der Zeit vom 13. 
Januar 2025 bis zum 02. Februar 2025 übersandt worden sind, sind der Wahlbezirk 
und der Wahlraum angegeben, in dem der Wahlberechtigte zu wählen hat. 
 
Die 4 Briefwahlvorstände treten zur Ermittlung des Briefwahlergebnisses am Wahltag 
um 15:00 Uhr in dem Feuerwehrgerätehaus Schlüchtern, Am Untertor 1, 36381 
Schlüchtern, zusammen. 
 

3. Jeder Wahlberechtigte kann nur in dem Wahlraum des Wahlbezirks wählen, in 
dessen Wählerverzeichnis er eingetragen ist. 
 
Die Wähler haben die Wahlbenachrichtigung und ihren Personalausweis oder 
Reisepass zur Wahl mitzubringen. 
 
Die Wahlbenachrichtigung soll bei der Wahl abgegeben werden. 
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Gewählt wird mit amtlichen Stimmzetteln. Jeder Wähler erhält bei Betreten des 
Wahlraumes einen Stimmzettel ausgehändigt. 
 
Jeder Wähler hat eine Erststimme und eine Zweitstimme. 
 
Der Stimmzettel enthält jeweils unter fortlaufender Nummer  
 

a) für die Wahl im Wahlkreis in schwarzem Druck die Namen der Bewerber der 
zugelassenen Kreiswahlvorschläge unter Angabe der Partei, sofern sie eine 
Kurzbezeichnung verwendet, auch dieser, bei anderen Kreiswahlvorschlägen 
außerdem des Kennworts und rechts von dem Namen jedes Bewerbers einen 
Kreis für die Kennzeichnung, 

 

b) für die Wahl nach Landeslisten in blauem Druck die Bezeichnung der 
Parteien, sofern sie eine Kurzbezeichnung verwenden, auch dieser, und jeweils 
die Namen der ersten fünf Bewerber der zugelassenen Landeslisten und links 
von der Parteibezeichnung einen Kreis für die Kennzeichnung. 

 
Der Wähler gibt 
 

 

seine Erststimme in der Weise ab, 
dass er auf dem linken Teil des Stimmzettels (Schwarzdruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, 
welchem Bewerber sie gelten soll, 

 

und die Zweitstimme in der Weise, 
dass er auf dem rechten Teil des Stimmzettels (Blaudruck) durch ein in einen 
Kreis gesetztes Kreuz oder auf andere Weise eindeutig kenntlich macht, welcher 
Landesliste sie gelten soll. 

 
Der Stimmzettel muss vom Wähler in einer Wahlkabine des Wahlraumes oder in 
einem besonderen Nebenraum gekennzeichnet und in der Weise gefaltet werden, 
dass seine Stimmabgabe nicht erkennbar ist. In der Wahlkabine darf nicht fotografiert 
oder gefilmt werden. 
 

4. Die Wahlhandlung sowie die im Anschluss an die Wahlhandlung erfolgende 
Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses im Wahlbezirk sind öffentlich. 
Jedermann hat Zutritt, soweit das ohne Beeinträchtigung des Wahlgeschäfts möglich 
ist. 
 

5. Wähler, die einen Wahlschein haben, können an der Wahl im Wahlkreis, in dem der 
Wahlschein ausgestellt ist, 
 

a) durch Stimmabgabe in einem beliebigen Wahlbezirk dieses Wahlkreises oder 
b) durch Briefwahl 

 

teilnehmen. 
 
Wer durch Briefwahl wählen will, muss sich von der Gemeindebehörde einen 
amtlichen Stimmzettel, einen amtlichen Stimmzettelumschlag sowie einen amtlichen 
Wahlbriefumschlag beschaffen und seinen Wahlbrief mit dem Stimmzettel (im 
verschlossenen Stimmzettelumschlag) und dem unterschriebenen Wahlschein so 
rechtzeitig der auf dem Wahlbriefumschlag angegebenen Stelle zuleiten, dass er dort 
spätestens am Wahltage bis 18:00 Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der 
angegebenen Stelle abgegeben werden. 
 

6. Jeder Wahlberechtigte kann sein Wahlrecht nur einmal und nur persönlich ausüben. 
Eine Ausübung des Wahlrechts durch einen Vertreter anstelle des Wahlberechtigten 
ist unzulässig (§ 14 Abs. 4 des Bundeswahlgesetzes). 
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Ein Wahlberechtigter, der des Lesens unkundig oder wegen einer Behinderung an 
der Abgabe seiner Stimme gehindert ist, kann sich hierzu der Hilfe einer anderen 
Person bedienen. Die Hilfeleistung ist auf technische Hilfe bei der Kundgabe einer 
vom Wahlberechtigten selbst getroffenen und geäußerten Wahlentscheidung 
beschränkt. Unzulässig ist eine Hilfeleistung, die unter missbräuchlicher 
Einflussnahme erfolgt, die selbstbestimmte Willensbildung oder Entscheidung des 
Wahlberechtigten ersetzt oder verändert oder wenn ein Interessenkonflikt der 
Hilfsperson besteht (§ 14 Absatz 5 des Bundeswahlgesetzes). 
 
Wer unbefugt wählt oder sonst ein unrichtiges Ergebnis einer Wahl herbeiführt oder 
das Ergebnis verfälscht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe 
bestraft. Unbefugt wählt auch, wer im Rahmen zulässiger Assistenz entgegen der 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten oder ohne eine geäußerte 
Wahlentscheidung des Wahlberechtigten eine Stimme abgibt. Der Versuch ist 
strafbar (§ 107a Abs. 1 und 3 des Strafgesetzbuches). 
 

Schlüchtern, 04. Februar 2025 
 
Der Magistrat der Stadt Schlüchtern 
gez. Möller, Bürgermeister 
 
Abgrenzung der Wahlbezirke für Schlüchtern-Innenstadt: 
 
Wahlbezirk I: 
 

Acisbrunnen Bahnhofstraße Quellenweg 
Acisweg Birkenweg Rötheweg 
Alte Bahnhofstraße Brunnenweg Rosenweg 
Am Bahnhof Feierabendgrund Salmünsterer Weg 
Am Eichholz Felsenkeller Spenglersruh 
Am Galgenberg Forsthausweg Steinauer Weg 
Am Hang Hainwiesenweg Tulpenweg 
Am Wäldchen Helfendorfweg Uferweg 
An den Lindengärten Höbäckerweg Untere Heeg 
Aueweg Im Tröller Vogelsbergstraße 
Auf der Röthe In den Sauren Wiesen Wiesenweg 
Bachstraße Lotichiusstraße Winkelpfad 
Bad Sodener Weg Niederzeller Weg Zur Lieserhöhe 

 
Wahlbezirk II: 
 

Alte Straße Bahnhaus Hof Reith 
Am Elmacker Breitenbacher Straße Karlsbader Weg 
Am Riedbach Breslauer Weg Königsberger Straße 
Am Röderwasser Danziger Straße Kreuzgartenweg 
Am Schafleger Dreibrüderstraße Kurfürstenstraße 
Am Schwimmbad Dreispitzenhohle Lange Grasbeete 
Am Tunnel Feldstraße Ludovica-von-Stumm-Straße 
Am unteren Elm Fuldaer Straße Marienbader Weg 
Am Ziegelanger Gartenstraße Spiegelacker 
Amtsberg Grabenstraße Struthrain 
An der Kippe Grimmstraße Struthweg 
Auf den Zeiläckern Haager Hohle Weitzelstraße 
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Wahlbezirk III: 
 

Alte Ahlersbacher Straße Elmer Landstraße Obertorstraße 
Alte Hohenzeller Straße Elmweg Poststraße 
Am Brunkenberg Georg-Flemmig-Straße Sackgasse 
Am Hopfenacker (bis  Hanauer Straße Sandgarten 
Hausnr. 49) Hospitalstraße Schlagweg 
Am Untertor Im Kloster Schlehenring 
An den Mauerwiesen Kinzigstraße Schloßstraße 
Bergstraße Kirchstraße Schmiedsgasse 
Bergwinkelweg Klosterstraße Schützenweg 
Bornwiesenweg Krämerstraße Steinkaute 
Braugasse Linsengasse Unter den Linden 
Brückenauer Straße (bis  Neue Hohenzeller Straße Wassergasse 
Hausnr. 40) Neugasse Zum Brückchen 

 

 
 
31 ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES INNENSTADT 

 
Aufgrund des § 6 der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte vom 13.07.2015 berufe ich 
den Ortsbeirat Schlüchtern-Innenstadt auf 

Mittwoch, den 12.02.2025, um 18:00 Uhr, 
zu einer öffentlichen Sitzung ein.  
Sitzungsort: Stadthalle Schlüchtern, Gruppenraum im Kellergeschoss 
 
Tagesordnung: 
 1. Straßensanierungsmaßnahmen Innenstadt 
 2. Leitlinien Freiflächenphotovoltaikanlagen 
 3. Geburtstage Februar und März 2025 
 4. Verschiedenes 
 
Schlüchtern, 05.02.2025 
gez. Janku-Hahn, Vorsitzende 

 
 
32 ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES WALLROTH 

 
Aufgrund des § 6 der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte vom 13.07.2015 berufe ich 
den Ortsbeirat Schlüchtern-Wallroth auf 

Donnerstag, den 13.02.2025, um 19:30 Uhr, 
zu einer öffentlichen Sitzung ein.  
Sitzungsort: Landgasthof Druschel, Hochstr. 14, 36381 Schlüchtern 
 
Tagesordnung: 
 1. Bericht des Ortsvorsteher 
 2. Unsere neue Mitte 
 3. Spielplatz Pfarrgarten 
 4. Örtliche Nahversorgung 
 5. We kehr for Wallroth 
 6. Ortsbeiratsbudget 
 7. Verschiedenes 
 
Schlüchtern, 03.02.2025 
gez. Basermann, Vorsitzender 
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33 ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES HUTTEN 

 
Aufgrund des § 6 der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte vom 13.07.2015 berufe ich 
den Ortsbeirat Schlüchtern-Hutten auf 

Donnerstag, den 13.02.2025, um 18:30 Uhr, 
zu einer öffentlichen Sitzung ein.  
Sitzungsort: Besprechungsraum der Freiwilligen Feuerwehr Hutten, Badeweg 2 
 
Tagesordnung: 
 1. Eröffnung und Begrüßung 
 2. Abstimmung - Protokoll der letzten Sitzung 
 3. Bericht des Ortsvorstehers 
 4. Sachstand DGH 
 5. Aktion - Kehr for Schlüchtern 
 6. Anfragen der Bürgerinnen und Bürger 
 7. Weitere Termine 
 8. Verschiedenes 
 
Schlüchtern, 04.02.2025 
gez. Koppel, Vorsitzender 

 
 
34 ÖFFENTLICHE SITZUNG DES ORTSBEIRATES HOHENZELL 

 
Aufgrund des § 6 der Geschäftsordnung für die Ortsbeiräte vom 13.07.2015 berufe ich 
den Ortsbeirat Schlüchtern-Hohenzell auf 

Dienstag, den 18.02.2025, um 19:30 Uhr, 
zu einer öffentlichen Sitzung ein.  
Sitzungsort: Dorfgemeinschaftshaus Hohenzell 
 
Tagesordnung: 
 1. Begrüßung und Abnahme des Protokolls der Sitzung vom 09. Juli 2024 
 2. Streckenführung Busse, Straßenschäden durch Umleitung 
 3. Kontakte zur Stadt 
 4. Ortsbeiratsbudget 
 5. Verschiedenes, Anfragen der Bürger 
 
Schlüchtern, 05.02.2025 
gez. Dersch, Vorsitzender 

 
 
35 JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG DER JAGDGENOSSENSCHAFT BREITENBACH 

 
Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Schlüchtern-
Breitenbach lädt zu ihrer Jahreshauptversammlung auf 
 

Freitag, den 07. März 2025, 20:00 Uhr 
 

in das Landhotel Weining ein. 
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Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Bericht des Jagdvorstandes 
3. Kassenbericht 
4. Bericht über die Kassenprüfung 
5. Entlastung von Vorstand und Kassierer 
6. Beratung und Beschlussfassung über den Jagdpachterlös des 

Jagdjahres 2023/2024/2025 
7. Verschiedenes 
 
Schlüchtern-Breitenbach, 30. Januar 2025 
gez. Marcus Nürnberger, Jagdvorsteher 

 
 
36 MITGLIEDERVERSAMMLUNG DES GEMEINSCHAFTLICHEN JAGDBEZIRKS 

WALLROTH UND RÖHRIGS 
 
Die Jagdgenossenschaft des gemeinschaftlichen Jagdbezirkes Wallroth und Röhrigs 
lädt zu ihrer Jahreshauptversammlung auf 

Donnerstag, den 8. März 2025 um 20:00 Uhr, 
in das Gasthaus Druschel, Hochstraße 14 in 36381 Schlüchtern- Wallroth ein. 
 
Tagesordnung: 
1. Eröffnung und Begrüßung 
2. Verlesung der Niederschrift der letztjährigen Mitgliederversammlung vom 

28.03.2024 
3. Bericht des Jagdpächters  
4. Bericht des Jagdvorstandes 
5. Bericht des Kassenverwalters  
6. Bericht der Kassenprüfer 
7. Entlastung des Jagdvorstandes und des Kassenverwalters 
8. Wahl eines Wahlleiters 
9. Neuwahl des Vorstandes und der Beisitzer 
10. Wahl eines neuen Kassenprüfers  
11. Verwendung der Jagdpacht 
12. Anfragen, Anregungen, Informationen 
13. Verschiedenes 
 
Schlüchtern- Wallroth, 05.02.2025 
gez. Cölestin Huhn, Jagdvorsteher 

 
 

 
       AUS DEM RATHAUS WIRD BERICHTET 
 
 
37 RUFBEREITSCHAFT DES HESSISCHEN FORSTAMTES SCHLÜCHTERN 

 
Im Notfall (Wochenenden und Feiertage) rufen Sie bitte das Hessische Forstamt 
Schlüchtern, Tel. 06661 9645-34, an. Über die automatische Rufumleitung werden Sie 
mit dem/der diensthabenden Revierleiter/in verbunden. 
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38 SPRECHSTUNDE DER SENIORENBEAUFTRAGTEN 

 
Die nächste Sprechstunde der Seniorenbeauftragten der Stadt Schlüchtern, Ilse Ott und 
Peter Triebensky, findet am 
 

Freitag, den 14. Februar 2025, 
 
von 10.00 bis 12.00 Uhr im Kultur- und Begegnungszentrum, Lotichiusstraße 38, statt. 
 
Die Seniorenbeauftragten sind auch telefonisch, Frau Ott (06661) 4148 und Herr 
Triebensky (06661) 4182, erreichbar und bieten außerdem die Möglichkeit eines 
Hausbesuches an. 
 

 
 
39 FASCHINGSFEIER FÜR DIE ÄLTEREN BÜRGERINNEN UND BÜRGER DER STADT 

SCHLÜCHTERN 
 
Am Sonntag, den 23. Februar 2025, um 14.00 Uhr, findet der Faschingsnachmittag für 
die älteren Bürgerinnen und Bürger in der Stadthalle Schlüchtern statt. 
 
Alle Seniorinnen und Senioren sind ganz herzlich dazu eingeladen, bei einem bunten 
Rahmenprogramm des SCC, Kaffee und Kräppeln, gemeinsam Fasching zu feiern. 

 
 
40 SPRECHSTUNDEN DES VERSORGUNGSAMTES 

 
Das Hessische Amt für Versorgung und Soziales Fulda – Versorgungsamt – hält an 
folgenden Tagen im Februar 2025 Sprechstunden in der Zeit von 9:00 bis 12:00 Uhr 
im Kultur- und Begegnungszentrum KUBE Lotichiusstr. 38. Johann Joachim Weitzel 
Büro, Tel.: 06661 / 85-484, ab: 
 

Freitag, den 28.02.2025 
 
Das Beratungsangebot erstreckt sich u. a. auf Kriegsopferversorgung, Opferentschädi-
gungsgesetz, Soldatenversorgungsgesetz, Zivildienstgesetz, Info zum Behinderten-
recht, Schwerbehindertenausweise etc., Erziehungsgeld und Elternzeit. 
 
Es wird darum gebeten, vorher anzurufen, falls beim Versorgungsamt bereits 
Aktenvorgänge bestehen. Die Akte liegt dann am jeweiligen Termin vor. 
 
Die Sprechzeiten des Hessischen Amtes für Versorgung und Soziales Fulda, 
Washingtonallee 2, 36041 Fulda, Tel.: 0661 / 6207-0, sind von montags bis donnerstags 
von 8:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 15:30 Uhr sowie freitags von 8:00 bis  
12:00 Uhr. 
 
In Elterngeldangelegenheiten kann vor Ort keine Beratung erfolgen! 
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41 STELLENAUSSCHREIBUNG: SACHBEARBEITER/IN (M/W/D) IM ORDNUNGSAMT 
 
Die Stadt Schlüchtern sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n 
 

Sachbearbeiter/in (m/w/d) im Ordnungsamt 
 

Befristung:  unbefristet 
Beschäftigungsumfang: Vollzeit 
Vergütung:  nach Qualifikation und Berufserfahrung gemäß TVöD, bis zur 

Entgeltgruppe 9a 
 
Schlüchtern ist eine lebendige Stadt im Herzen von Hessen mit einer starken Gemein-
schaft und einer dynamischen Entwicklung. Gestalten Sie mit uns die Zukunft der Stadt 
und bringen Sie Ihr Know-how in ein engagiertes Team ein. 

 
Ihr Aufgabengebiet umfasst im Wesentlichen: 
• Gewerbeamt: 

o Bearbeitung von Gewerbean-, -um- und -abmeldungen 
o Führen des Gewerberegisters und Erteilen von Auskünften 
o Bearbeitung von Anträgen zur Erteilung von Reisegewerbekarten (§ 55 GewO) 
o Marktfestsetzungen gemäß § 69 GewO sowie Genehmigung von Wanderlagern 

(§ 56a GewO) 
o Erteilung von Erlaubnissen nach §§ 33 GewO (z.B. Spielhallenerlaubnisse, 

Genehmigungen für Spielgeräte mit Gewinnmöglichkeit), Überwachung 
o Kenntnisse nach §§ 34 GewO (z.B. Erlaubnisse für Makler, Anlageberater und 

Bauträger) 
o Bearbeitung von Verstößen gegen das Gewerberecht sowie Zuarbeit bei 

Gewerbeuntersagungen 
o Gaststättenrecht: Genehmigungen und Gestattung von Schankerlaubnissen 

nach HGastG 
o Vollzug des Ladenschlussgesetzes, der Sperrzeitverordnung und des 

Feiertagsgesetzes 
 

• Gefahrenabwehr: 
o Umsetzung von Maßnahmen nach dem HSOG, insbesondere Unterbringung und 

Betreuung von Obdachlosen 
o Organisation von Sozialbestattungen im Vertretungsfall 
o Durchführung von Ersatzvornahmen nach dem FBG 

 
• Aufgaben nach dem Prostituiertenschutzgesetz: 

o Kontrolle und Umsetzung gesetzlicher Vorgaben 
 

Das bringen Sie mit: 
• Abgeschlossene Ausbildung als Verwaltungsfachangestellte/r oder Verwaltungslehr-

gang I 
Alternativ: vergleichbare kaufmännische Ausbildung (Eingruppierung gemäß TVöD) 

• Sicheres und freundliches Auftreten im Umgang mit Bürgerinnen und Bürgern 
• Selbstständige Arbeitsweise und ausgeprägte Teamfähigkeit 
• Eigeninitiative, Verantwortungsbewusstsein und Kommunikationsstärke 
• Flexibilität sowie die Bereitschaft, auch außerhalb der üblichen Dienstzeiten tätig zu 

sein 
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Wir bieten Ihnen: 
• Eine abwechslungsreiche und verantwortungsvolle Tätigkeit in einem engagierten 

Team 
• Vergütung nach TVöD, bis zur Entgeltgruppe 9a, je nach Qualifikation entsprechend 

Qualifikation und Berufserfahrung 
• Individuelle Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• eine Jahressonderzahlung, ein jährliches Leistungsentgelt sowie einen Zuschuss in 

Höhe von 15,00 % zur betrieblichen Altersvorsorge über einen Vertrag bei der 
Sparkassenversicherung nach der Probezeit 

• 30 Tage Erholungsurlaub 
• Verschiedene Zeitgutschriften (Geburtstag, Rosenmontag, Heimatfest „Kalter 

Markt“) 
 
Interessiert? 
Dann freuen wir uns auf Ihre aussagekräftige Bewerbung! Bitte senden Sie Ihre Unter-
lagen bis zum [Bewerbungsfrist] unter Angabe der Kennziffer 3.1.2/2025-02 an:  
Magistrat der Stadt Schlüchtern, Personalsteuerung, Krämerstraße 2, 36381 
Schlüchtern oder per E-Mail an: bewerbung@schluechtern.de (bitte zusammenge-
fasst in einer PDF-Datei). 
Bitte fügen Sie Ihrer Bewerbung lediglich Fotokopien bei und verwenden Sie keine Be-
werbungsmappen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden können. 
Eingeschickte Bewerbungsunterlagen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen vernichtet. 
 
Auskünfte über die ausgeschriebene Stelle erteilt Ihnen Frau Mittag (Fachbereichslei-
tung) Tel.: 06661/85-102. Sollten Sie Fragen zum Bewerbungsprozess haben, wenden 
Sie sich bitte an Frau Sen (Leiterin der Abteilung Verwaltungs- und Personalsteuerung), 
Tel.: 06661/85-109. 
 
Wir begrüßen Bewerbungen von Menschen aller Nationalitäten. Bewerbungen von 
Frauen sind ausdrücklich erwünscht. Schwerbehinderte Bewerber/innen werden bei 
gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Weitere Auskünfte finden Sie auf der Homepage der Stadt Schlüchtern unter 
www.schluechtern.de 
Wir verweisen ausdrücklich auf die Datenschutzhinweise auf 
schluechtern.de/datenschutzerklaerung 

 
 
42 STELLENAUSSCHREIBUNG: SACHBEARBEITER*IN (M/W/D) IM VORZIMMER 

DER ORDNUNGSVERWALTUNG 
 
Du hast Lust auf eine abwechslungsreiche Aufgabe mit Verantwortung? Dann bist du 
bei uns genau richtig! Die Stadt Schlüchtern sucht zum nächstmöglichen Zeitpunkt 
eine/n motivierten 
 

Sachbearbeiter*in (m/w/d) im Vorzimmer 
des Fachbereichs der Ordnungsverwaltung 

 
Unbefristet. Vollzeit. Sicher. 
 
Schlüchtern ist eine lebendige Stadt im Herzen von Hessen mit einer starken Gemein-
schaft und einer dynamischen Entwicklung. Gestalte mit uns die Zukunft der Stadt und 
bring dein Know-how in ein engagiertes Team ein. 
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Deine Aufgaben: 
• Organisationstalent im Vorzimmer der Amtsleitung: 

o Koordination von Terminen, Sichtung und Bearbeitung von E-Mails  
o Schreib- und Telefondienst,  
o Ansprechpartner/in für Publikumsverkehr 
o Verwaltung/Ablage von Unterlagen & Gesetzessammlungen 
o Unterstützung im Tierschutz: Organisation der Unterbringung herrenloser Tiere 

 
• Tätigkeiten im Bereich Straßenverkehr und Straßennutzung 

o Aufgaben in den Bereichen Straßenverkehrsordnung, Straßennutzung und 
Straßenrecht 

 
• Mitwirken bei Wahlen und Ehrenämtern: 

o Organisation von Wahlen für Schöffen 
o Enge Zusammenarbeit mit Schiedspersonen, Ortsgericht  
 

Das bringst du mit: 
• Erfolgreich abgeschlossene Ausbildung zur/zum Verwaltungsfachangestellten 

(m/w/d) oder eine vergleichbare Qualifikation, z.B. Kauffrau/Kaufmann für Büroma-
nagement (m/w/d) 

• Erfahrungen in dem genannten Einsatzbereich sind wünschenswert, jedoch nicht 
Voraussetzung für eine Einstellung 

• Du bist bereits als Standesbeamtin/Standesbeamter bestellt oder hast die Bereit-
schaft, den zweiwöchigen Ausbildungslehrgang für Standesbeamte kurzfristig zu ab-
solvieren 

• Sicherer Umgang mit MS Office 
• Kommunikationsstärke, Organisationstalent und Teamgeist 
• Eigenverantwortliche, strukturierte Arbeitsweise 
• Freundliches Auftreten im Umgang mit Bürger*innen 

 
Darauf kannst du dich freuen: 
• Ein sicherer, unbefristeter Job in einem engagierten Team 
• Flexible Arbeitszeiten mit Gleitzeitregelung 
• Spannende Aufgaben mit Gestaltungsspielraum 
• Vielfältige Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten 
• Faire Bezahlung nach TVöD-VKA – je nach Qualifikation bis zur Entgeltgruppe 6 

(Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes) 
• eine Jahressonderzahlung, ein jährliches Leistungsentgelt sowie einen Zuschuss in 

Höhe von 15,00 % zur betrieblichen Altersvorsorge über einen Vertrag bei der 
Sparkassenversicherung nach der Probezeit 

• Verschiedene Zeitgutschriften (Geburtstag, Rosenmontag, Heimatfest „Kalter 
Markt“) 

 
So bewirbst du dich: 
Sende uns deine Bewerbungsunterlagen bis zum [Bewerbungsfrist] unter der Kennziffer 
3.1.1/2025-02 an:  
Magistrat der Stadt Schlüchtern, Personalsteuerung, Krämerstraße 2, 36381 
Schlüchtern oder per E-Mail an: bewerbung@schluechtern.de (bitte zusammenge-
fasst in einer PDF-Datei). 
Bitte füge deiner Bewerbung lediglich Fotokopien bei und verwende keine Bewerbungs-
mappen, da die Unterlagen nicht zurückgesandt werden können. 
Eingeschickte Bewerbungsunterlagen werden entsprechend der datenschutzrechtlichen 
Bestimmungen vernichtet. 
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Auskünfte über die ausgeschriebene Stelle erteilt dir Frau Mittag (Fachbereichsleitung) 
Tel.: 06661/85-102.Solltest du Fragen zum Bewerbungsprozess haben, wende dich bitte 
an Frau Sen (Leiterin der Abteilung Verwaltungs- und Personalsteuerung), Tel.: 
06661/85-109. 
 
Wir setzen auf Vielfalt! Bewerbungen von Menschen mit Behinderung sind herzlich will-
kommen und werden bei gleicher Eignung bevorzugt berücksichtigt. 
 
Weitere Auskünfte sind auf der Homepage der Stadt Schlüchtern unter 
www.schluechtern.de zu finden 
Wir verweisen ausdrücklich auf die Datenschutzhinweise auf 
schluechtern.de/datenschutzerklaerung 

 

http://www.schluechtern.de/
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